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§ 11 NotwegeG
 NotwegeG - Notwegegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Das Gericht hat von Amts wegen die Anmerkung der Einleitung des Verfahrens auf Einräumung eines Notwegs

im Grundbuch auf der in Anspruch genommenen und der notleidenden Liegenschaft anzuordnen; dies gilt auch

für den Fall der Einbeziehung einer weiteren Liegenschaft in das Verfahren (§ 12 Abs. 2).

2. (2)Das Gericht hat über den Antrag mündlich zu verhandeln. Zur Tagsatzung sind alle Parteien zu laden.

3. (3)Zur Frage, ob und inwieweit der Einräumung eines Notwegs öffentliche Rücksichten entgegenstehen (§ 4

Abs. 3), hat das Gericht eine Stellungnahme der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel sich die

notleidende Liegenschaft befindet, einzuholen und diese zur mündlichen Verhandlung zu laden. Die

Bezirksverwaltungsbehörde hat, wenn sie nicht selbst zur Wahrung der öffentlichen Rücksichten berufen ist,

unverzüglich die zuständige Verwaltungsbehörde zu verständigen.
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